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Bundesgesetz, mit dem das Bewertungsgesetz 1955, das Bodenschätzungsgesetz 
1970, das Grundsteuergesetz 1955 und das Bodenwertabgabegesetz 1960 
geändert werden – Bewertungsgesetz-Novelle 2010 (BewG-Novelle 2010) 
 
 
Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zum gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Sollte sich aus der geplanten Gesetzesänderung ein Personalmehrbedarf (sowohl in 

qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht) ergeben, wird davon ausgegangen, dass 

der allfällige Mehrbedarf durch entsprechende personal-/organisatorische Maßnahmen 

innerhalb des Bundesministeriums für Finanzen ausgeglichen wird. Im Übrigen darf auf 

die Bestimmungen des § 4 des geltenden Bundesfinanzrahmengesetzes verwiesen 

werden. 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

 
 

26. März 2010 
Für die Bundesministerin: 

PLEYER 
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